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Es kommt drauf an: führt Nichteignung aus fachlichen Gründen zu einer Beendigung des
Beamtenverhältnis auf Probe, ist keine Weiterbeschäftigung im Tarifbeschäftigtenverhältnis
möglich.

Tarifbeschäftigte haben selbstverständlich auch eine Probezeit (in welcher sie ungleich weniger
geschützt sind als Beamte auf Probe) - die Feststellung von Nichteignung führt auch dort (trotz
2. Stex.) faktisch zu einem endgültigem Ausschluss aus dem System (bei Neueinstellungen wird
das immer abgefragt)

Von daher ist es logisch, dass bei einer Entlassung eines Beamten auf Probe, dieser nicht in das
Tarifbeschäftigtenverhältnis ausweichen kann.

Bei anderen Gründen (v.a. gesundheitliche) könnte einer Weiterbeschäftigung im TB-Verhältnis
möglich sein (aber Vorsicht: auch im TB-Verhältnis ist gesundheitliche Eignung Voraussetzung
für den Vertragsabschluss). Bei einer Entlassung wegen Gesetzesverstößen (oder politischen
Gründen) u.ä. wird auch keine Beschäftigung im TB-Verhältnis im staatlichen Schulwesen mehr
möglich sein.
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